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5 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Richard-Wagner-Str. 9, 06114 
Halle (Saale),
Eingang: 13.02.2017

Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die Teilstellungnahme der Ab
teilung Bodendenkmalpflege; die Teilstellungnah
me der Abteilung Bau- und Kunstdenkmalpflege 
geht Ihnen ggf. gesondert zu.

Das  LDA  hat  bereits  mit  Schreiben  vom 
23.12.2016 eine Stellungnahme zum o.g. Bebau
ungsplan  abgegeben.  In  dieser  Stellungnahme 
wird darauf verwiesen, dass sich im Vorhabenbe
reich bzw. dessen näherem Umfeld mehrere teil
weise  hochrangige  archäologische  Kulturdenk
male (gern. § 2 (2) DenkmSchG LSA) befinden.

Für  Kulturdenkmale  besteht  Erhaltungspflicht 
(DenkmSchG  LSA  §  9).  Bei  Bodeneingriffen 
kommt es zur Zerstörung archäologischer Kultur
denkmale. Aus archäologischer Sicht kann dem 
Vorhaben  dennoch  zugestimmt  werden,  wenn 
gem. DenkmSchG LSA § 14 (9) gewährleistet ist, 
dass  die  Kulturdenkmale  in  Form  einer  fach
gerechten Dokumentation erhalten bleiben (Se
kundärerhaltung). 
Aus diesem Grund müssen vor jeglichen Erdar
beiten archäologische Ausgrabungen zur  Doku
mentation  de1  archäologischen  Denkmalsub
stanz und zur Fundbergung stattfinden. Die Rea
lisierung von Baumaßnahmen kann erst in Angriff 
genommen  werden,  wenn  die  archäologische 
Dokumentation abgeschlossen ist.
Gesicherte Aussagen zum Umfang erforderlicher 
archäologischer  Dokumentationsarbeiten  waren 
nicht möglich, da keine Kenntnisse zur archäolo
gischen Befundsituation (qualitative und quantita
tive  Befundsituation,  Erhaltungsbedingungen) 
vorlagen.  Aus  Gründen  der  Planungssicherheit 
wurde deshalb empfohlen, in einem ersten Doku
mentationsabschnitt  eine  archäologische  Bau
grunduntersuchung durchzuführen. Diese erfolg
te am 30.01.2017.

Mit einem Bagger mit Grabenräumschaufel wur
de im Vorhabengebiet ein 149 m langer und 2 m 
breiter Suchschnitt annähernd in Ost-West-Rich
tung angelegt.  Dabei zeigten sich folgende Be
funde: Im östlichen Teil des Schnittes wurde un
ter einer 0,6 — 0,7 m mächtigen Humusüberde
ckung der anstehende hellbraune Lehm erreicht. 
Hier  zeichnete  sich  auf  den  ersten  20  m  des 
Schnittes eine dichte Konzentration von mindes

- wird zur Kenntnis genommen,
keine Abwägung erforderlich.

Die Hinweise werden nachricht
lich  in  die  Begründung  aufge
nommen.

Die Hinweise werden nachricht
lich  in  die  Begründung  aufge
nommen  und  der  Hinweis  auf 
der Planzeichnung aktualisiert.
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tens acht archäologischen Befunden ab. Es han
delt  sich  offensichtlich  um  Siedlungsbefunde 
noch unbekannter Zeitstellung.
Im weiteren Verlauf des Baggerschnittes konnten 
auf über 100 m Länge keine archäologischen Be
funde beobachtet werden. Erst im westlichen Teil 
des Schnittes wurde ein weiterer Befund festge
stellt.  Der  Oberboden  hatte  im  Verlauf  des 
Schnittes eine Mächtigkeit um 1 m, die im Wes
ten auf bis zu 1,3 m anstieg.
Ausgehend von den Ergebnissen des schmalen 
Baggerschnittes lassen sich zwar keine gesicher
ten Aussagen zur gesamten Fläche treffen, aber 
eine gewisse Tendenz ist erkennbar. Offensicht
lich befindet sich das geplante östliche Gebäude 
im Bereich eines urgeschichtlichen Siedlungsare
als mit teilweise hoher Befunddichte. Hier ist eine 
vorherige archäologische Dokumentation (gem. ä 
14  (9)  DenkmSchG LSA)  erforderlich.  Ein  ent
sprechender zeitlicher Vorlauf, bevor die eigentli
chen  Bauarbeiten  beginnen  können,  ist  dafür 
notwendig.
Dass im weiteren Verlauf des Baggerschnittes im 
Westen nur noch ein archäologischer Befund an
getroffen wurde, verweist darauf, dass auch hier 
archäologische  Befunde vorhanden sind.  Diese 
scheinen deutlich weiter zu streuen, so dass hier 
mit  einem  deutlich  geringeren  Aufwand  für  ar
chäologische  Dokumentationsarbeiten  zu  rech
nen ist.
Eine  Abstimmung zur  Vorgehensweise  und  die 
Koordinierung von Tiefbauarbeiten und archäolo
gischer Dokumentation sind dringend erforderlich 
und müssen rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten 
erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag
Olaf Kürbis
Gebietsreferent

28 Landesstraßenbaubehörde - Regionalbereich West, Rabahne 4, 38820 Halberstadt,
Eingang: 06.02.2017

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum überarbeiteten Entwurf des Bebauungspla
nes  „Wohnpark  Hornburger  Straße"  der  Stadt 
Osterwieck (Stand: 17.01.2017) erhalten Sie von 
der  Landesstraßenbaubehörde  Sachsen-Anhalt 
folgende fachtechnische Stellungnahme:
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1. Zuständig für die klassifizierten Straßen 
in der Baulast des Bundes und des Lan
des ist im Landkreis Harz der Regional
bereich  West  (RB  West)  der  Landess
traßenbaubehörde (LSBB).

2. Durch das o.  g.  Plangebiet  werden die 
Belange  des  Regionalbereiches  West 
der LSBB innerhalb des für die L 87 ÖD 
Osterwieck festgesetzten Erschließungs
bereiches berührt.

3. Der betroffene Teilabschnitt der L 87 OD 
Osterwieck  „Hornburger  Straße"  ist  be
reits grundhaft ausgebaut worden.
Die Zufahrt zum geplanten Parkplatz ist 
derzeit  nur  als  Grundstückszufahrt  vor
handen.

4. Mit dem überarbeiteten Entwurf zur o. g. 
Bauleitplanung wurden  der  Schleppkur
vennachweise  für  das  3-achsige  Müll
fahrzeug  als  Bemessungsfahrzeug  für 
alle Fahrbeziehungen (von und zur Lan
desstraße L 87) für die geplante Anbin
dung  der  Erschließungsstraße  (Wohn
straße) erbracht.
Im  Punkt  6.4.2  der  Begründung  -  Ver
kehrserschließung sind  die  Grundmaße 
zur Anpassung / Erweiterung der vorhan
denen  Grundstückzufahrt  entsprechend 
dargestellt worden.

5. Der  indirekten  Erschließung  mit  Anbin
dung  über  die  vorhandene  Gemeinde
straße „Zufahrt  zum Bauhof"  wurde mit 
Schreiben der LSBB vom 04.01.2017 un
ter Vorbehalt zugestimmt.
Hier  fehlen  die  Schleppkurvennachwei
se.

- wird zur Kenntnis genommen,
keine Abwägung erforderlich

- wird zur Kenntnis genommen,
keine Abwägung erforderlich

- wird zur Kenntnis genommen,
keine Abwägung erforderlich

- wird zur Kenntnis genommen,
keine Abwägung erforderlich

Der Hinweis  wird  zur  Kenntnis 
genommen.
Es sei jedoch darauf verwiesen, 
dass gem. § 4 (2)  BauGB die 
Behörden  und  Träger  öffentli
cher  Belange  sich  auf  ihren 
Aufgabenbereich  beschränken 
sollen.
Gem.  Pkt.  1.  der  Stellungnah
me  ist  der  Regionalbereich 
West (RB West)  der  Landess
traßenbaubehörde  (LSBB)  für 
die  klassifizierten  Straßen  in 
der  Baulast  des  Bundes  und 
des Landes zuständig.
Eine  Zuständigkeit  des  RB 
West der LSBB für Gemeinde
straßen kann nicht erkannt wer
den.  Somit  kann  seitens  des 
RB West  der  LSBB auch kein 
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6. Hinsichtlich  der  aus  dem FNP abzulei
tenden Gebietsnutzungen bezüglich der 
Einhaltung der Planrichtwerte für Schall
schutz nach DIN 18005 gegenüber den 
Lärmimmissionen  der  Landesstraße als 
Bestand ist der Baulastträger des jeweili
gen Plangebietes verantwortlich.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Heller

Schleppkurvennachweis  hierfür 
gefordert werden.
Dennoch sei erwähnt, dass die 
Schleppkurvennachweise  für 
die  erwähnte  Gemeindestraße 
mit  positivem Ergebnis  geführt 
worden sind.
- keine Abwägung erforderlich.

- wird zur Kenntnis genommen,
keine Abwägung erforderlich.

29 Landkreis Harz, Postfach 1542, 38805 Halberstadt
Eingang: 09.02.2017

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Sie baten um eine Stellungnahme zum Entwurf 
der o.g. Planung. Hierzu wurden folgende Unter
lagen vorgelegt: 

• Planzeichnung  (Entwurf  mit  Datum 
17.01.2017) 

• Begründung  (Entwurf  mit  Datum 
17.01.2017 

• Abwägung vom 16.01.2017 aus der Be
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB 

 
Zu diesem Planentwurf  nehme ich nachfolgend 
als Behörde und sonstiger Träger öffentlicher Be
lange (A) sowie in städtebaulicher und baurecht
licher Hinsicht (B) Stellung. 
 
(A) 
 
FD Planung – MM/ÖPNV 
Frau Schulz 
Tel. 03941/5970 6233,
Email: renate.schulz@kreis-hz.de 

Die Stellungnahme vom 12.12.2016 bleibt weiter
hin  gültig.  In  der  Abwägung hat  die  Stadt  ent
schieden, die Hinweise zur Kenntnis zu nehmen, 
sieht aber keinen weiteren Handlungsbedarf. Da
mit bin ich einverstanden. 

- wird zur Kenntnis genommen, 
keine Abwägung erforderlich,
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Umweltamt  /  Untere  Naturschutzbehörde 
(UNB) - Eingriffsregelung 
Frau Hampel 
Tel. 03941/5970 5791
Email: susanna.hampel@kreis-hz.de 

Gegen die vorgelegte überarbeitete Planung be
stehen seitens der UNB keine Bedenken.
Der  artenschutzrechtliche  Hinweis  gemäß  der 
Stellungnahme der UNB vom 16.12.2016 wurde 
in die Begründung zum B-Plan eingearbeitet. 

Umweltamt / Untere Wasserbehörde 
Herr Lindemann
Tel. 03941/59705726,
Email: burkhard.lindemann@kreis-hz.de 
SG Abwasser / Niederschlagswasser 

Vorbemerkung: 
Gemäß  der  Planung  soll  die  Niederschlags
wasserbeseitigung mittels Versickerung im Plan
gebiet erfolgen. Die Vorgabe einer GRZ von 0,4 
führt mit der zulässigen Überschreitung zu einer 
Gesamtversiegelung von über 50 %. Dies gestal
tet die Möglichkeiten einer Versickerung schwie
riger  als  bei  geringerer  GRZ.  Es  ist  damit  zu 
rechnen, dass im Plangebiet bindiger Oberboden 
ansteht.  Darunter  ist  zwar  mit  Ilseschotter  zu 
rechnen,  allerdings  können  auch  hohe  Grund
wasserstände vorliegen. 
Die Reduzierung der GRZ z.B. auf 0,3 wurde in 
der geänderten Satzung nicht berücksichtigt. 
Damit ist weiterhin mit Problemen hinsichtlich ei
ner  ordnungsgemäßen  Niederschlagswasserbe
seitigung zu rechnen. 

Ergebnis:
Gegen  das  Vorhaben  bestehen  Bedenken,  da 
eine Reduzierung der GRZ nicht Bestandteil der 
Änderung ist. Die Aufnahme der Hinweise allein 
bzw.  eines Textes in die Planzeichnung genügt 
hier nicht. 

Umweltamt / Untere Immissionsschutzbehör
de 
Frau Blanke
Tel. 03941/59705753,
E-Mail. martina.blanke@kreis-hz.de 

Vorbemerkungen 
Aus  immissionsschutzrechtlicher  Sicht  stehen 
dem o.g. Plan keine Bedenken entgegen. Für die 

- wird zur Kenntnis genommen, 
keine Abwägung erforderlich

Die  Hinweise  werden  zur 
Kenntnis genommen.
Die  ordnungsgemäße  Entsor
gung  des  Niederschlags
wassers  ist  über  den  angren
zenden  Kälberbach  grundsätz
lich  möglich  und  soll  auch  so 
erfolgen.  Ein  Entwässerungs
konzept wird mit den sonstigen 
Bauvorlagen  im  Baugenehmi
gungsverfahren vorgelegt.
Die  Begründung  und  der  Hin
weis  auf  der  Planzeichnung 
werden  entsprechend  ange
passt.

- wird zur Kenntnis genommen, 
keine Abwägung erforderlich
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Ausführungsplanung wird der nachfolgende Hin
weis gegeben. 
 
Hinweis:
Die private Parkfläche grenzt unmittelbar an das 
Grundstück Hornburger Straße 36. Der Abstand 
zum schutzbedürftigen Wohnhaus beträgt ca. 16 
m. Im Rahmen der Planung der Stellplatzflächen 
sind  die  Rücksichtnahmepflichten  zum  Schutz 
der  Anwohner  des  Grundstücks  Hornburger 
Straße 36 zu beachten.

Bauordnungsamt  /  Vorbeugender  Brand
schutz 
Frau Ziesenhenne
Tel. 03941/59704168,
E-Mail: sybille.ziesenhenne@kreis-hz.de
Zur  vorgelegten  Planung  (Abwägung)  wird  fol
gende Stellungnahme abgegeben: 
Die Stellungnahme vom 02.12.2016 (Bündelung 
des  Landkreises  Harz  vom  19.12.2016)  behält 
ihre Gültigkeit. 

Auf  eine  Wendemöglichkeit  für  Fahrzeuge  der 
Feuerwehr  kann  verzichtet  werden,  wenn  die 
Kurven in  der  Zufahrtsstraße entsprechend der 
Richtlinie  für  Feuerwehrfahrzeuge  hergerichtet 
werden. 

Die  Stellungnahme  bezieht  sich  ausschließlich 
auf die vorliegenden Unterlagen. 

Keine weiteren Hinweise hatten:
• Umweltamt / Untere Abfallbehörde 
• Umweltamt / Untere Bodenschutzbehör

de 
• FD Kreisentwicklung/ -planung 
• Bauordnungsamt / Untere Bauaufsichts

behörde 
• Ordnungsamt  /Katastrophenschutz, 

Kampfmittelbehörde 
• Amt für  Kreisstraßen /  Untere Straßen

aufsicht, Baulastträger Kreisstraßen. 
 
 

Der Hinweis wird in die Begrün
dung aufgenommen.
Keine Abwägung erforderlich.

Der Hinweis  wird  zur  Kenntnis 
genommen.  Die  in  der  Ab
wägung hierzu getroffenen Aus
sagen  behalten  ebenfalls  ihre 
Gültigkeit.
Die Stellungnahme und die zu
gehörige Abwägung werden im 
Wortlaut  am Ende dieser Stel
lungnahme angefügt.

Der Hinweis  wird  zur  Kenntnis 
genommen.  Es  wurden  zum 
Nachweis  der  Befahrbarkeit 
Schleppkurvennachweise  für 
die  Kurven  in  der  Zufahrtss
traße geführt. Als Bemessungs
fahrzeug wurde  das  3-achsige 
Müllfahrzeug gewählt.
Somit  kann  entsprechend  auf 
eine  Wendemöglichkeit  für 
Fahrzeuge der Feuerwehr ver
zichtet werden.
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(B) 
• Aus dem Anschreiben geht nicht hervor, 

welche Teile  des Planes geändert  oder 
ergänzt wurden. 
Dies sollte zur besseren Verständlichkeit 
und Prüfung,  ob die  Anwendung von § 
4a Abs. 3 BauGB in Frage kommt, be
reits im Anschreiben dargestellt sein. 

Sofern nicht  ersichtlich ist,  was sich an 
der  Planung und Begründung geändert 
hat, ist zu überlegen, ob eine Verkürzung 
der Frist zur Abgabe der Stellungnahmen 
noch angemessen ist. 

 

• Es  ist  von  der  Erforderlichkeit  auszu
gehen, dass auch die private Parkfläche 
mit Fahrzeugen der Feuerwehr befahren 
werden muss, da die letzte mögliche Be
bauung mehr als 50 m von der Erschlie
ßungsstraße entfernt liegt. Dies muss bei 
der  Planung  der  Parkfläche  zwingend 

Der Hinweis  wird  zur  Kenntnis 
genommen. 
Die Anwendbarkeit des § 4a (3) 
BauGB ist an die Änderung des 
Entwurfes  des  Bebauungspla
nes  nach  erfolgter  Beteiligung 
gem. § 4 (2) BauGB oder Aus
legung  gem.  §  3  (2)  BauGB 
geknüpft, nicht an die Auflistung 
der  geänderten  Planungsinhal
te. Da der Entwurf überarbeitet 
wu5rde,  war  die  Anwendung 
des § 4a (3) BauGB zur Weiter
führung  des  Verfahrens  zwin
gend geboten.
Gem. §  4a (3)  Satz 2  BauGB 
kann bestimmt  werden,  dass 
Stellungnahmen nur zu den ge
änderten oder ergänzten Teilen 
abgegeben  werden  können. 
Diese  Einschränkung  war  je
doch  nicht  beabsichtigt,  wes
halb  auch  nicht  darauf  hin
gewiesen wurde.

Der Hinweis  wird  zur  Kenntnis 
genommen. 
Gem. § 4a (3) Satz 3 BauGB ist 
die   Verkürzung  der  Frist  zur 
Abgabe  der  Stellungnahmen 
nicht an Bedingungen geknüpft.
Falls  es  den  Trägern  öffentli
cher  Belange  aus  wichtigem 
Grund  nicht  möglich  ist,  die 
Frist  einzuhalten,  hat  die  Ge
meinde  gem.  §  4  (2)  Satz  2 
BauGB die Möglichkeit, auf An
trag die Frist zu verlängern.
Eine  Fristverlängerung  seitens 
des  Landkreis  Harz  wurde  je
doch  nicht  beantragt,  weshalb 
davon auszugehen ist, dass die 
Zeit  zur  Abgabe  der  Stellung
nahme ausreichend war.

Dem Hinweis wird gefolgt.
Die Parkfläche bietet  mit  einer 
Größe von ca.  1470 m² genü
gend  Platz  für  Stellplätze  und 
die Aufstell- und Bewegungsflä
chen  für  die  Rettungsfahrzeu
ge.

7



BPlan "Wohnpark Hornburger Straße", Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck, Ortschaft Osterwieck
Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange sowie benachbarter Städte und Ge
meinden zur erneuten Beteiligung gem. §4a Abs. 3 BauGB, Stand: 20.02.2017

Nr. TÖB, Datum Eingang, 
Stellungnahme

Vorschlag Abwägung Ergebnis
Abstimmung

bedacht  werden.  Im  schlimmsten  Fall 
kann es hier zum Versagen der Bauge
nehmigung  kommen,  da  die  Erschlie
ßung nicht gesichert ist. 
In der Abwägung wurde festgestellt, dass 
der  Nachweis  von  Stellflächen  für  die 
Feuerwehr sowie Bewegungs- und Fahr
flächen  Teil  des  Bauordnungsrechtes 
sind.  Diese  Aussage  ist  grundsätzlich 
richtig.  Dennoch  müssen  die  erforderli
chen Flächen (Planzeichnung) auch tat
sächlich zur Verfügung stehen und in die 
Planung eingepasst werden können. Ge
mäß  Begründung  ist  für  die  Ein-  und 
Ausfahrt auf die L 87 ein Schleppkurven
nachweis  erfolgt.  Ein  vergleichbarer 
Nachweis, ob eine Befahrung der priva
ten  Verkehrsfläche  mit  entsprechenden 
Fahrzeugen möglich ist, konnte nicht ge
funden werden. 

 
• Es ist  nicht  ausreichend  dargelegt,  ob 

es sich bei dem Flurstück 153 um eine 
öffentlich  gewidmete  Verkehrsfläche 
handelt. Kann dies dargelegt werden, ist 
fraglich, ob die erforderlichen Kurvenra
dien  ausreichend  bemessen  werden 
können für die Ausfahrt mit Fahrzeugen 
der  Feuerwehr und der  Ver-  bzw.  Ent
sorgungsunternehmen.  Ist  eine  Wid
mung nicht vorhanden, muss am Ende 
der  privaten  Verkehrsfläche  Raum  für 
eine  entsprechende  Wendemöglichkeit 
sein. 

• Es wird  empfohlen,  im Zusammenhang 
mit  der  Stellungnahme  der  unteren 
Wasserbehörde die bisher unter Hinwei
se, Pkt. 2 übernommenen Ausführungen 
durch eine textliche Festsetzung zur Be
schränkung der Überschreitung der GRZ 
(§  19  Abs.  4  BauNVO)  zu  ergänzen, 
wenn es  bei  der  GRZ von  0,4  bleiben 
soll. 

• Die  Rechtsgrundlagen  sollten  überprüft 
werden.  Die  Angaben  zur  Bauordnung 
des  Landes  Sachsen-Anhalt  sind  nicht 
korrekt. 

• Der Kopfbogen der Abwägung ist fehler

Der  geforderte  Schleppkurven
nachweis  (Bemessungsfahr
zeug  3-achsiges  Müllfahrzeug) 
wurde  für  die  innere  Erschlie
ßung  mit  positivem  Ergebnis 
geführt und wird in die Begrün
dung ergänzt. 
Somit  ist  nachgewiesen,  dass 
die  erforderlichen  Flächen 
grundsätzlich  zur  Verfügung 
stehen.
Der konkrete Nachweis der Be
wegungs-  und  Aufstellflächen 
erfolgt mit der Vorlage der Bau
antragsunterlagen.

Dem Hinweis wird gefolgt.
Beim Flurstück 153 handelt  es 
sich  um eine  öffentlich  gewid
mete  Verkehrsfläche.  Die  Be
gründung wird ergänzt.

Der Hinweis  wird  zur  Kenntnis 
genommen.
Die  ordnungsgemäße  Entsor
gung  des  Niederschlags
wassers  ist  über  den  angren
zenden  Kälberbach  möglich 
und soll auch so erfolgen.
Die  Begründung  und  der  Hin
weis  auf  der  Planzeichnung 
werden  entsprechend  ange
passt.

Dem Hinweis wird  gefolgt.  Die 
Begründung wird korrigiert.

Dem Hinweis wird  gefolgt.  Die 
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BPlan "Wohnpark Hornburger Straße", Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck, Ortschaft Osterwieck
Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange sowie benachbarter Städte und Ge
meinden zur erneuten Beteiligung gem. §4a Abs. 3 BauGB, Stand: 20.02.2017

Nr. TÖB, Datum Eingang, 
Stellungnahme

Vorschlag Abwägung Ergebnis
Abstimmung

haft beschriftet (Ortsteil Lüttgenrode). 

• Ich bitte Sie, die gegebenen Hinweise für 
die weitere Planung zu berücksichtigen. 
Diese  Stellungnahme gilt,  solange  sich 
nichts  anderes  aufgrund  der  Änderung 
von  Rechtsgrundlagen  ergibt  oder  bis 
neue  rechtsrelevante  Erkenntnisse  be
kannt werden.
Ich  bitte  Sie,  den Landkreis  Harz auch 
weiterhin über den Verlauf  der Planung 
zu informieren, insbesondere um Mittei
lung  über  das  Abwägungsergebnis  und 
die  Übersendung  von  3  Ausfertigungs
exemplaren  sowie  der  Bereitstellung  in 
digitaler  Form,  im  Rahmen  der  X-Pla
nung auf der gemeinsamen Plattform.

 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Kröning 

Kopfzeile wird korrigiert.

Den Hinweisen wird gefolgt.

Stellungnahme  des  Landkreis  Harz  vom 
19.12.2016 im Wortlaut:

„Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie baten um eine Stellungnahme zum Entwurf  
der o.g. Planung. Hierzu wurden folgende Unter
lagen vorgelegt:

• Bebauungsplan  „Wohnpark  Hornburger  
Straße“ der Stadt Osterwieck (Entwurf)

• Planzeichnung  (Entwurf)  Stand:  
03.11.2016

• Begründung

Zu diesem Planentwurf nehme ich nachfolgend  
als Behörde und sonstiger Träger öffentlicher Be
lange (A) sowie
in  städtebaulicher  und  baurechtlicher  Hinsicht  
(B) Stellung.

(A)

FD Kreisentwicklung/ -planung
Frau Joerger Tel. 03941/5970 6316, E-Mail: kers
tin.joerger@kreis-hz.de

Aus Sicht der unteren Landesentwicklungsbehör
de  werden  zu  dem  vorliegenden  Planentwurf  
nachfolgende Hinweise gegeben:
Die  Stadt  Osterwieck  ist  gemäß REP Harz im  

Zugehörige Abwägung im Wort
laut:

„-  wird  zur  Kenntnis  genom
men, keine Abwägung erforder
lich
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BPlan "Wohnpark Hornburger Straße", Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck, Ortschaft Osterwieck
Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange sowie benachbarter Städte und Ge
meinden zur erneuten Beteiligung gem. §4a Abs. 3 BauGB, Stand: 20.02.2017

Nr. TÖB, Datum Eingang, 
Stellungnahme

Vorschlag Abwägung Ergebnis
Abstimmung

Rahmen  der  Zentralörtlichen  Gliederung  als  
Grundzentrum eingestuft.
Derzeit wird der REP Harz mit dem Sachlichen  
Teilplan  „Zentralörtliche  Gliederung  in  der  Pla
nungsregion Harz" (teil-)fortgeschrieben.
Der derzeit  in  der  Öffentlichkeitsbeteiligung be
findliche  Teilplan  weist  die  Stadt  Osterwieck  
auch weiterhin als Grundzentrum aus.

In den zentralen Orten sind, in Abhängigkeit ihrer  
Zentralitätsstufe für den jeweiligen Verflechtungs
bereich  bei  nachzuweisendem Bedarf,  entwick
lungsfähige  Flächen  zur  Wahrnehmung  der  
Funktionen u.a. für Wohnbauland über den eige
nen Bedarf hinaus bereitzustellen.
Im Rahmen der Bauleitplanung muss der Planer,  
neben der Auseinandersetzung mit den vorhan
denen unausgelasteten Flächen/brachliegenden  
Flächenpotentialen  in  der  Stadt  Osterwieck,  
auch den planerischen Bedarfsnachweis führen.  
Die  Aussage,  „...dass  es  auf  absehbare  Zeit  
durch  das  Fehlen  von  Wohnangeboten,  insbe
sondere für Ältere, zu Abwanderungen kommen  
könnte...“ reicht als Bedarfsnachweis nicht aus.

Das der Planung zu Grunde liegende Konzept,  
Innenentwicklung  mit  Nachverdichtung  bevor
zugt  umzusetzen, wird aus Sicht der Raumord
nung ausdrücklich begrüßt.

Hinweis:
Diese Stellungnahme stellt  keine landesplaneri
sche Abstimmung dar.
Zuständig  für  die  Abgabe  Landesplanerischer  
Stellungnahmen gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 10 LEnt
wG LSA vom 23.04.2015 ist die oberste Landes
entwicklungsbehörde im MLV Sachsen-Anhalt.

FD Planung - MM/ÖPNV
Frau Schulz Tel. 03941/5970 6233, Email: rena
teschuIz@kreis-hz.de

Gegen  den  BPlanentwurf  gibt  es  keine  grund
sätzlichen Einwände.

Die  Anbindung  an  das  öffentlich  gewidmete  
Straßennetz und die innere Erschließung werden  
in Übereinstimmung mit dem Erläuterungsbericht  
als ausreichend für den Individualverkehr bewer
tet.

Die  nachstehenden  Hinweise 
werden  zur  Kenntnis  genom
men.
Sie  haben  jedoch  keine  Rele
vanz  für  die  vorliegende  Pla
nung,  da diese gem. Stellung
nahme  des  Ministeriums  für  
Landesentwicklung  und  Ver
kehr  vom  02.01.2017  nicht  
raumbedeutsam im Sinne  von 
raumbeanspruchend  oder 
raumbeeinflussend ist.
Der  geforderte  Bedarfsnach
weis kann also entfallen, da die  
Planung  die  Grundsätze  und 
Ziele  der  Raumordnung  nicht  
berührt.

- wird zur Kenntnis genommen,  
keine Abwägung erforderlich

- wird zur Kenntnis genommen,  
keine Abwägung erforderlich

- wird zur Kenntnis genommen,  
keine Abwägung erforderlich
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BPlan "Wohnpark Hornburger Straße", Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck, Ortschaft Osterwieck
Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange sowie benachbarter Städte und Ge
meinden zur erneuten Beteiligung gem. §4a Abs. 3 BauGB, Stand: 20.02.2017

Nr. TÖB, Datum Eingang, 
Stellungnahme

Vorschlag Abwägung Ergebnis
Abstimmung

Hinsichtlich der ÖPNV-Erschließung kommt der  
Aufgabenträger  ÖPNV  zu  geringfügig  anderen  
Einschätzungen.
Die Auszüge aus den NVP 2009 und 2016 sind  
korrekt zitiert. Bei der Ermittlung der Entfernun
gen anhand von GIS-Messungen wurden etwas  
längere  Strecken  ermittelt.  Die  Abweichungen  
stellen nach Einschätzung des AT bei der vorlie
genden Größenordnung jedoch keinen Konflikt
punkt dar.
Aber es wird darauf hingewiesen, dass bei Ge
nehmigung des B-Planes die Stadt  daraus kei
nen  Anspruch  auf  eine  veränderte  ÖPNV-Er
schließung ableiten kann.

Umweltamt/ Untere Naturschutzbehörde - Ein
griffsregelung
Frau  Hampel  Tel.  03941/5970 5791 Email:  su
sanna.hampel@kreisvhz.de

Gegen die  Planung stehen grundsätzlich  keine  
Bedenken.

Artenschutz:
Im Bereich der Planung befinden sich ehemalige  
Bahnanlagen.  Der  Bahnschotter  ist  jedoch  be
reits  vollständig  überwuchert,  weshalb  nicht  
davon auszugehen ist, dass Zauneidechsen vor
kommen.

Ferner konnte die von einem Anwohner getätigte  
Aussage, es befänden sich im überplanten Be
reich  ehemalige  Bunker  /  unterirdische  Lager
räume,  nach  Recherche  bei  der  Stadt  Oster
wieck nicht bestätigt werden.

Dennoch  wird  folgender  artenschutzrechtlicher  
Hinweis gegeben:
Es ist nach § 44 Abs. 1 BNatSchG u. a. verbo
ten,  wild  lebende Tiere der streng geschützten  
Arten und der europäischen Vogelarten während  
der  Fortpflanzungs-,  Aufzucht-,  Mauser-,  Über
winterungs- und Wanderzeiten erheblich zu stö
ren;  Fortpflanzungs-  oder  Ruhestätten der  wild  
lebenden Tiere der besonders geschützten Arten  
aus  der  Natur  zu  entnehmen,  zu  beschädigen  
oder zu zerstören. So unterliegen dauerhafte Le
bensstätten  z.  B.  von  Fledermäusen,  Zaunei
dechsen u. a. einem ganzjährigen Schutz.
Sollten bei dem Vorhaben geschützte Arten oder  
ihre Lebensstätten (z. B. Zauneidechsen, aktuell  
besetzte  oder  auch  unbesetzte  Nester  oder  
Schlaf- und Hangplätze der o. g. Arten) angetrof

- wird zur Kenntnis genommen,  
keine Abwägung erforderlich

- wird zur Kenntnis genommen,  
keine Abwägung erforderlich

- wird zur Kenntnis genommen,  
keine Abwägung erforderlich

- wird zur Kenntnis genommen,  
keine Abwägung erforderlich

Der Hinweis wird in die Begrün
dung aufgenommen.
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BPlan "Wohnpark Hornburger Straße", Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck, Ortschaft Osterwieck
Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange sowie benachbarter Städte und Ge
meinden zur erneuten Beteiligung gem. §4a Abs. 3 BauGB, Stand: 20.02.2017

Nr. TÖB, Datum Eingang, 
Stellungnahme

Vorschlag Abwägung Ergebnis
Abstimmung

fen werden,  sind die  Arbeiten zu  unterbrechen  
und unverzüglich die Untere Naturschutzbehörde  
zu  informieren.  Ich  weise Sie  darauf  hin,  dass  
der Bauherr verpflichtet ist, darüber auch die von  
ihnen beauftragte Firma in Kenntnis zu setzen.
Die  Information  ist  möglich  über  Telefon  
03941/59705791,  per  Fax  an  03941/59705767  
oder per E-Mail an umweltamt@kreis-hz.de
Konkrete Hinweise zum gegenwärtigen Vorkom
men geschützter Arten im Bereich der Planung  
liegen mir derzeit nicht vor.
Die Baufeldfreimachung darf nur in der Zeit vom 
01.10. bis 28.02. stattfinden.

Umweltamt / Untere Wasserbehörde
Herr  Lindemann  Tel.  03941/5970  5726,  Email:  
burkhard.lindemann@kreis-hz.de
SG Abwasser / Niederschlagswasser

Vorbemerkung
Gemäß  der  Planung  soll  die  Niederschlags
wasserbeseitigung mittels Versickerung im Plan
gebiet erfolgen. Die Vorgabe einer GRZ von 0,4  
führt mit der zulässigen Überschreitung zu einer  
Gesamtversiegelung von über 50 %. Dies gestal
tet die Möglichkeiten einer Versickerung schwie
riger  als  bei  geringerer  GRZ.  Es  ist  damit  zu  
rechnen, dass im Plangebiet bindiger Oberboden  
ansteht.  Darunter  ist  zwar  mit  Ilseschotter  zu  
rechnen,  allerdings  können  auch  hohe  Grund
wasserstände vorliegen.

Ergebnis:
Gegen das Vorhaben bestehen keine Bedenken,  
wenn  folgende  Hinweise  beachtet  und  in  der  
weiteren Planung umgesetzt werden.

Hinweise:
1.) Gemäß den allgemeinen Sorgfaltspflich

ten gemäß § 5 des WHG ist eine Vergrö
ßerung  und  Beschleunigung  des  
Wasserabflusses  zu  vermeiden.  Diese  
Anforderung wird mit einer Versickerung  
oder  Rückhaltung  /  Zwischenspeiche
rung des Niederschlagswassers von be
bauten und befestigten Flächen erfüllt. 

2.) Niederschlagswasser soll  ortsnah versi
ckert, verrieselt oder direkt über eine Ka
nalisation  ohne  Vermischung  mit  
Schmutzwasser  in  ein  Gewässer  ein
geleitet werden (§ 55 Abs. 2 WHG). Die  
Versickerung  muss  entsprechend  dem 

Der Hinweis wird in die Begrün
dung aufgenommen.

Die  Hinweise  wird  in  die  Be
gründung  aufgenommen.  Auf  
der  Planzeichnung  wird  eben
falls  ein  entsprechender  Hin
weis angebracht.
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BPlan "Wohnpark Hornburger Straße", Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck, Ortschaft Osterwieck
Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange sowie benachbarter Städte und Ge
meinden zur erneuten Beteiligung gem. §4a Abs. 3 BauGB, Stand: 20.02.2017

Nr. TÖB, Datum Eingang, 
Stellungnahme

Vorschlag Abwägung Ergebnis
Abstimmung

DWA-Regelwerk Arbeitsblatt DWA-A 138  
„Planung, Bau und Betrieb von Anlagen  
zur  Versickerung  von  Niederschlags
wasser", erfolgen. 
Aus den o.g. Gründen ist daher vor der  
textlichen Festsetzung der Versickerung  
ein  repräsentatives  hydrogeologisches  
Gutachten zum Nachweis der Versicke
rungsfähigkeit  zu  erstellen.  Sofern  die  
Versickerung  nicht  möglich  ist,  muss  
eine  kanalgebundene  Ableitung  herge
stellt  werden. Dabei sind alle über den  
zulässigen  Abfluss  hinausgehenden 
Mengen zurückzuhalten.

3.) Eine Erlaubnis oder Bewilligung für das  
Einleiten  von  Niederschlagswasser  in  
das  Grundwasser  ist  nicht  erforderlich,  
wenn  das  Niederschlagswasser  auf  
Dach-  oder  Wegeflächen  von  Wohn
grundstücken anfällt und auf dem Grund
stück versickert werden soll (§ 46 Abs. 2  
WHG i. V. m. § 69 Abs. 1 WG LSA).

4.) Der  Grundstückseigentümer  ist  nach  §  
79b  WG  LSA  ist  zur  Niederschlags
wasserbeseitigung  verpflichtet  soweit  
nicht die Gemeinde / Abwasserverband  
den  Anschluss  an  eine  öffentliche  Ab
wasseranlage und deren Benutzung vor
schreibt.  Im  Plangebiet  sollten  jedoch  
aus Sicht der Wasserbehörde Anschluss  
und Benutzung vorgeschrieben werden,  
wenn  eine  Versickerung  nicht  möglich  
ist.

5.) Für  eine  eventuell  beabsichtigte  Einlei
tung  von  Niederschlagswasser  in  das  
Grund-  oder  Oberflächenwasser  ist  bei  
der  unteren  Wasserbehörde  ein  Antrag  
auf wasserrechtliche Erlaubnis gemäß §  
10WHG zu stellen.

Umweltamt / Untere Immissionsschutzbehör
de
Frau Blanke Tel. 03941/5970 5753, E-Mail. marti
na.blanke@kreis-hz.de

Vorbemerkungen
Aus  immissionsschutzrechtlicher  Sicht  stehen  
dem o.g. Plan keine Bedenken entgegen, wenn 
nachfolgende Anmerkungen im weiteren Planver
fahren berücksichtigt werden.
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BPlan "Wohnpark Hornburger Straße", Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck, Ortschaft Osterwieck
Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange sowie benachbarter Städte und Ge
meinden zur erneuten Beteiligung gem. §4a Abs. 3 BauGB, Stand: 20.02.2017

Nr. TÖB, Datum Eingang, 
Stellungnahme

Vorschlag Abwägung Ergebnis
Abstimmung

Entlang  der  Hamburger  Straße  befinden  sich  
mehrere gewerbliche Nutzungen. Die städtische  
Kläranlage liegt ca. 270 m südwestlich des Plan
gebietes.
Als Art der baulichen Nutzung legt der BPlan ein  
allgemeines  Wohngebiet  fest.  Da  zu  den  ge
nannten gewerblichen Nutzungen sowie der Klär
anlage bereits schutzbedürftige Wohnnutzungen  
für die ebenfalls der immissionsschutzrechtliche  
Schutzanspruch eines allgemeinen  Wohngebie
tes zu  gewährleisten ist  in  deutlich geringerem  
Abstand  liegen,  müssen diese  Anlagen  bereits  
jetzt gesteigerte Rücksichtnahmepflichten gegen
über der bestehenden Nachbarschaft leisten. 
Die o.g. Planung führt insofern aus immissions
schutzrechtlicher Sicht nicht zu einer Verschlech
terung der Standortsituation für die bestehenden  
immissionsrelevanten Nutzungen.

Bauordnungsamt  /  Untere  Bauaufsichtsbe
hörde
Frau Steffens Tel. 03941l5970 5506 
Email: monika.steffens@kreis-hz.de

1. Die Baugrundstücke liegen tiefer als 50  
m von der  öffentlichen Straße entfernt.  
Somit ist entsprechend § 5 BauO LSA je
weils am Ende der der privaten Erschlie
ßungsstraßen (im Westen und im Osten)  
ein Wendehammer mit Stellfläche für die  
Feuerwehr/Rettungsfahrzeuge  anzuord
nen/herzustellen.

2. Für den Begegnungsverkehr ist  die pri
vate  Erschließungsstraße  mit  5,00  m 
Breite zu schmal.

3. Der  östliche  Einfahrtsbereich  schließt  
nicht an eine öffentliche Verkehrsfläche  
an.

Der Hinweis wird zur Kenntnis  
genommen  und  die  Begrün
dung ergänzt.

Der Hinweis wird zur Kenntnis  
genommen. Der Nachweis von 
Flächen für die Feuerwehr und 
Rettungsfahrzeuge  sind  Teil  
des Bauordnungsrechtes, nicht  
des  Bauplanungsrechtes.  Aus 
diesem  Grund  sind  sie  nicht  
und können auch nicht Gegen
stand  von  planungsrechtlichen 
Festsetzungen sein. Diese Flä
chen sind im Rahmen des Bau
genehmigungsverfahrens  mit  
den  sonstigen  Bauvorlagen 
nachzuweisen.
Dennoch  wird  der  Hinweis  im 
Sinne  der  umfassenden  In
formation  in  die  Begründung 
aufgenommen.

Dem Hinweis wird gefolgt.  Die 
Straßenbreite wird angepasst.

Der Hinweis wird zur Kenntnis  
genommen.
Der  Geltungsbereich  wird  zur  
Sicherung der Erschließung bis 
zur  öffentlichen  Gemeinde
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BPlan "Wohnpark Hornburger Straße", Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck, Ortschaft Osterwieck
Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange sowie benachbarter Städte und Ge
meinden zur erneuten Beteiligung gem. §4a Abs. 3 BauGB, Stand: 20.02.2017

Nr. TÖB, Datum Eingang, 
Stellungnahme

Vorschlag Abwägung Ergebnis
Abstimmung

Bauordnungsamt  I  Vorbeugender  Brand
schutz
Frau  Ziesenhenne  Tel.  03941/5970  4168,  E-
Mail:sybille.ziesenhenne@kreis-hz.de

1. Bestehende und entstehende Nutzungs
gebiete  und  Anlagen  müssen  so  be
schaffen sein, dass der Entstehung und  
Ausbreitung von Feuer und Rauch vor
gebeugt wird, und bei einem Brand die  
Rettung von Menschen und Tieren sowie  
eine  wirksame  Brandbekämpfung  mög
lich sind.

2. Bei Objekten mit einer Entfernung > 50  
m  zur  öffentlichen  Verkehrsfläche  und  
Objekten  mit  erforderlichen  Aufstellflä
chen  sind  Zu-  und  Durchfahrten  sowie  
Aufstell- und Bewegungsflächen für Feu
erwehrfahrzeuge  zu  gewährleisten.  Die  
Kennzeichnung von Zufahrten muss von  
der  öffentlichen  Verkehrsfläche  aus  
sichtbar sein. Die Flächen für die Feuer
wehr  müssen  eine  jederzeit  deutlich  
sichtbare  Randbegrenzung  haben.  Die  
Flächen für die Feuerwehr sind entspre
chend  der  "Richtlinie  über  Flächen  für  
die Feuerwehr" auszuführen. Da es sich  
nicht  um eine  öffentliche  Durchfahrtss
traße handelt, ist eine Wendemöglichkeit  
sowie Bewegungsflächen für die Feuer
wehr herzurichten.

3. Bei der Durchführung von Baumaßnah
men ist eine jederzeitige Zufahrt, insbe
sondere  für  Fahrzeuge  der  Feuerwehr,  
zu  anliegenden  Grundstücken  und  zur  
Baustelle zu gewährleisten. Bei Straßen
sperrungen und damit verbundenen Um
leitungen  sind  die  Integrierte  Leitstelle  
Feuerwehr/Rettungsdienst  des  Land
kreises  Harz  (Tel.  03941/69999)  sowie  
die  örtlich  zuständige Feuerwehr  zu  in
formieren.

4. Die  Löschwasserversorgung  (Grund
schutz)  ist  entsprechend der  geplanten  
Nutzung gemäß der Technischen Regel  
des DVGW-Arbeitsblatts W405 von der  
Gemeinde  zu  gewährleisten.  Für  die  
Löschwasserversorgung  sind  bei  einer  

straße ausgeweitet.

Der Hinweis wird in die Begrün
dung aufgenommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis  
genommen. Der Nachweis von 
Flächen für die Feuerwehr und 
Rettungsfahrzeuge  sind  Teil  
des Bauordnungsrechtes, nicht  
des  Bauplanungsrechtes.  Aus 
diesem  Grund  sind  sie  nicht  
und können auch nicht Gegen
stand  von  planungsrechtlichen 
Festsetzungen sein. Diese Flä
chen sind im Rahmen des Bau
genehmigungsverfahrens  mit  
den  sonstigen  Bauvorlagen 
nachzuweisen.
Dennoch  wird  der  Hinweis  im 
Sinne  der  umfassenden  In
formation  in  die  Begründung 
aufgenommen.

Der Hinweis wird in die Begrün
dung aufgenommen.

Der Hinweis wird in die Begrün
dung aufgenommen.
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BPlan "Wohnpark Hornburger Straße", Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck, Ortschaft Osterwieck
Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange sowie benachbarter Städte und Ge
meinden zur erneuten Beteiligung gem. §4a Abs. 3 BauGB, Stand: 20.02.2017

Nr. TÖB, Datum Eingang, 
Stellungnahme

Vorschlag Abwägung Ergebnis
Abstimmung

mittleren  Gefahr  der  Brandausbreitung  
normgerechte  Löschwasserentnahme
stellen  mit  einem  Leistungsvermögen 
von 96 m³/h (entspricht 1.600 l/min) über  
2 Stunden erforderlich.
Die  max.  zulässigen  Entfernungen  von  
Löschwasserentnahmestellen  zu  den 
Objekten und Anlagen sind einzuhalten  
(Löschbereich  im  Umkreis  von  max.  
300m). Die Regelwerke des DVGW sind  
einzuhalten.
Löschwasserentnahmestellen sind durch  
Schilder  nach  DIN 4066  zu  kennzeich
nen.

Die  Stellungnahme  bezieht  sich  ausschließlich  
auf die vorliegenden Unterlagen.

Ordnungsamt  /  Katastrophenschutz,  Kampf
mittelbehörde
Frau  Koch  Tel.  03941  /5970  4517,  E-Mail:  
kerstin.koch@kreis-hz.de

Gegen  das  Vorhaben  bestehen  aus  Sicht  der  
Kampfmittelbehörde keine Bedenken. Die Belan
ge wurden im Punkt 6.6 der Begründung berück
sichtigt.

Amt  für  Kreisstraßen  /  Untere  Straßenauf
sicht, Baulastträger Kreisstraßen
Frau Bulla Tel. 03941/5970 2604, Email: marina.
bulla@kreis-hz.de
Von o.g. Planung ist keine Kreisstraße betroffen.

Hinweis:
Es wird empfohlen, betreffs der Zufahrt von der  
Hornburger Straße, die Teil der L87 ist, die Lan
desstraßenbaubehörde  Sachsen-Anhalt,  Regio
nalbereich West, Rabahne 4, 38820 Halberstadt
am Planverfahren zu beteiligen.

Keine weiteren Hinweise hatten:
• Umweltamt / Untere Abfallbehörde
• Umweltamt l  Untere Bodenschutzbehör

de.

(B)
• Im  Punkt  3.2  der  Begründung  werden  

die sich im Geltungsbereich des Bebau
ungsplanes befindlichen Flurstücke auf
gezählt.  Hier  sollte  geprüft  werden,  ob  
sich  Teile  der  Flurstücke  148/8,  149/8  
und 150/8 im Plangebiet befinden.

- wird zur Kenntnis genommen,  
keine Abwägung erforderlich

- wird zur Kenntnis genommen,  
keine Abwägung erforderlich

Dem Hinweis wird gefolgt.  Die 
Überprüfung hat ergeben, dass 
Teile  der  Flurstücke  148/8,  
149/8 und 150/8 sich nicht  im 
Geltungsbereich befinden.
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Stellungnahme

Vorschlag Abwägung Ergebnis
Abstimmung

• Gemäß der Begründung soll im östlichen  
Bereich das Flurstück 153 als Erschlie
ßungsstraße dienen. 
Hier  fehlt  jedoch die  Anbindung an die  
„private Erschließungsstraße“. Diese en
det  in  einer  Entfernung  von  ca.  15  m 
zum Flurstück 153. Auch ist nicht nach
vollziehbar, ob es sich bei dem Flurstück  
um eine öffentliche Verkehrsfläche han
delt oder eher um die ehemalige Bahn
trasse.  Die  Möglichkeit,  das  Plangebiet  
über das Flurstück 153 verkehrlich zu er
schließen  besteht  in  der  vorliegenden  
Form nur,  wenn es  sich  bei  dem Flur
stück 8/15 um eine öffentliche Verkehrs
fläche handelt.

• Im Bereich der privaten Grünfläche, wel
che  als  Gärten  genutzt  werden  sollen,  
sind  Gebäude  vorhanden.  Im  Bereich  
von Grünflächen ist  eine Bebauung er
schwert möglich. Auf Grund dieser Fest
setzung  sind  Änderungen,  Nutzungsän
derungen  oder  Neubauten  eher  nicht  
möglich. Das VG Magdeburg hat im Ur
teil vom 01.12.2005, AZ: 4 A 474/03 MD  
das  Errichten  eines  Gartenhauses  im  
Bereich  einer  festgelegten  privaten  
Grünfläche für  unzulässig  erachtet.  Die  
Voraussetzungen für eine Befreiung hat  
das Gericht  für nicht  erfüllt  angesehen.  
Hier sollte überdacht werden, ob die vor
handenen  Nebenanlagen  erhalten  blei
ben sollen oder nicht. Auf Grund dieser  
Festsetzung kommt es zu Einschränkun
gen, die es bei einer Beurteilung nach §  
34 BauGB evtl. nicht geben würde.

• Die Planzeichen für die Parkfläche und  
die Erschließungsstraße sind grundsätz
lich identisch.  Eine klare  Zuordnung ist  
hier nicht möglich. Soll sich die Erschlie
ßungsstraße  über  das  gesamte  Flur
stück 8/15 erstrecken oder soll der west
liche Bereich des Flurstücke eine Park
fläche  sein.  Hier  ist  eine  eindeutige  
Kennzeichnung notwendig.

Der Hinweis wird zur Kenntnis  
genommen. 
Bei dem Flurstück 153 handelt  
es  sich  um  eine  öffentliche 
Straße. Bei dem angrenzenden 
Flurstück 8/15 handelt  es sich  
um  Flächen  der  ehemaligen 
Bahntrasse,  die  zur  Erschlie
ßung  herangezogen  werden 
soll.
Um  die  Erschließung  zu  
sichern,  wird  der  Geltungsbe
reich  auf  dem  Flurstück  8/15 
entsprechend ausgeweitet. Die  
Fläche wird als private Erschlie
ßung  festgesetzt  und  so  der  
Anschluss  an  die  öffentliche 
Verkehrsfläche  (Flurst.  153) 
hergestellt.

Der Hinweis wird zur Kenntnis  
genommen.
Die  Beurteilung  von  Vorhaben 
soll  sich  hier  wie  vorge
schlagen am § 34 BauGB ori
entieren,  um  den  Erhalt  der  
vorhandenen Nebenanlagen zu  
sichern.  Deshalb  wird  die  bis
her dargestellte Grünfläche aus 
dem Geltungsbereich entfernt.

Der Hinweis wird zur Kenntnis  
genommen. 
Es ist jedoch so, dass die Flä
che  zum  Parken  und  die  Er
schließungsstraße  bereits 
durch  eine  Linie  im  Plan  ge
trennt  sind.  Zudem  sind  die  
Schraffuren  (Planzeichen)  ge
geneinander versetzt.
Im  Sinne  einer  eindeutigeren 
Kennzeichnung  wird  die  Dar
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Stellungnahme

Vorschlag Abwägung Ergebnis
Abstimmung

• Nicht ersichtlich ist, ob es sich hier noch  
um ein  planfestgestelltes  Gelände han
delt. Sollte dies der Fall sein, möchte ich  
vorsorglich darauf hinweisen, dass der §  
38  BauGB  eine  Sperrwirkung  entfaltet.  
Die §§ 29 bis 37 BauGB sind dann nicht  
anwendbar.

Ich  bitte  Sie,  die  gegebenen  Hinweise  für  die  
weitere Planung zu berücksichtigen.

Diese Stellungnahme gilt, solange sich nichts an
deres aufgrund der Änderung von Rechtsgrund
lagen  ergibt  oder  bis  neue  rechtsrelevante  Er
kenntnisse bekannt werden.

Ich bitte Sie, den Landkreis Harz auch weiterhin  
über den Verlauf der Planung zu informieren, ins
besondere um Mitteilung über das Abwägungser
gebnis  und  die  Übersendung  von  3  Ausferti
gungsexemplaren sowie der Bereitstellung in di
gitaler Form, im Rahmen der X-Planung.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag
Schöbel“

stellung  überarbeitet:  Es  wird  
die Erschließungsstraße mit ei
ner dicken, gestrichelten Rand
signatur  versehen  und  die 
Schraffuren für Stellflächen und  
Erschließungsstraße  in  ver
schiedenen  Winkeln  darge
stellt.

Der Hinweis wird zur Kenntnis  
genommen.
Gem. Stellungnahme der Deut
sche Bahn AG - DB Immobilien  
vom 22.12.2016 ist die ehema
lige  Eisenbahnstrecke  6870 
Wasserleben – Hoppenstedt im 
Plangebiet gem. § 23 Allgemei
nes  Eisenbahngesetz  (AEG) 
von  Bahnbetriebszwecken frei
gestellt.  Es  besteht  kein  ei
senbahnrechtlicher  Fachpla
nungsvorbehalt  mehr.  Dieser 
Sachverhalt  wurde  am 
16.01.2017 telefonisch nachge
fragt  und  seitens  des  Ei
senbahn-Bundesamtes  bestä
tigt:
Es  handelt  sich  hier  nicht  um 
planfestgestelltes  Gelände,  so 
dass  der  §  38  BauGB  keine  
Sperrwirkung entfaltet.

Dem Hinweis wird gefolgt. 
Das  Abwägungsergebnis  wird 
mitgeteilt,  nach  Inkrafttreten  3  
Ausfertigungsexemplare  über
sandt und der Plan in die X-Pla
nung eingestellt.“
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Vorschlag Abwägung Ergebnis
Abstimmung

25 Trink- und Abwasserzweckverband Vorharz, Tränkestraße 10, 38889 Blankenburg
Eingang: 10.02.2017

Sehr geehrter Herr Kuhlmann,

mit  o.a.  Schreiben  geben  Sie  uns  erneut  die 
Möglichkeit  Stellung zum o.a.  Vorhaben zu be
ziehen.

Die  von  Ihnen  vorgesehenen  Abwägungsvor
schläge  haben  wir  geprüft  und  möchten  Ihnen 
dazu folgendes mitteilen.

Das  Oberverwaltungsgericht  Sachsen  -  Anhalt 
hat mit Urteil vom 21.02.2008 - Aktenzeichen 2 K 
258/08 folgendes festgestellt.
„Die besondere Schutzbedürftigkeit einer Wohn
bebauung muss auch dann in die Abwägung ein
gestellt werden, wenn für diese eine tatsächliche  
Vorbelastung gegeben ist (vgl. BVerwG, Beschl.  
V.  18.12.1990-  4  N  6.88-Ni/WZ l991,881).  Der  
Bebauungsplan  muss  zwar  nicht  alle  Konflikte  
städtebaulicher Art lösen, die er in einem zu ord
nenden  Bereich  vorfindet,  die  Bauleitplanung  
wäre damit insbesondere in Gemengelagen mit  
gewerblicher  und  Wohnnutzung  häufig  überfor
dert.  Der Bebauungsplan darf  aber die vorhan
denen Konflikte nicht verfestigen oder verschär
fen, sondern muss dazu beitragen, die Situation  
zu verbessern“

Somit  ist  auch  die  Stellungnahme  des  Land
kreises Harz vom 22.12.2016  zum Immissions
schutz nicht nachvollziehbar. Der Argumentation, 
dass die bereits vorhandene Wohnbebauung Ba
sis für die Abwägung sei, kann unsererseits nicht 
gefolgt werden und ist auch für die Genehmigung 
eines neuen B-Plan Gebietes nicht relevant.

Dem Hinweis wird nicht gefolgt.
Im  zitierten  Urteil  des  OVG 
Sachsen-Anhalt  wird die Über
planung  von  vorhandener 
Wohnbebauung  mit  einem 
Gewerbegebiet  i.V.m.  einer 
Fremdkörperfestsetzung  gem. 
§ 1 (10) BauNVO für die Wohn
bebauung abgelehnt.
Im angeführten Urteil des BVer
wG  geht  es  um  das  Heran
rücken eines Gewerbegebietes 
an  vorhandene  Wohnbebau
ung.
Hierbei handelt es sich um mit 
der vorliegenden Planung nicht 
vergleichbare Problemlagen.
Durch die vorliegende Planung 
wird ein Konflikt mit den Belan
gen der Kläranlage weder ver
schärft  noch  verfestigt,  da  es 
nicht  zu  einem  Heranrücken 
von  Wohnbebauung  an  die 
Kläranlage Osterwieck kommt. 
Die zitierte Rechtsprechung ist 
somit  für  die  vorliegende  Pla
nung nicht relevant.

Dem Hinweis wird nicht gefolgt.
Der  Schutzanspruch  der  in 
deutlich  geringerem  Abstand 
zur  Kläranlage  bereits  beste
henden Wohnbebauung ist un
bestreitbar vorhanden. 
Diese Tatsache muss in die Ab
wägung  mit  einbezogen  wer
den, da sie belegt, dass durch 
die  vorliegende  Planung  die 
Belange  der  Kläranlage  nicht 
beeinträchtigt werden.
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Für die Kläranlage Osterwieck wird sich mit der 
Genehmigung des B-Planes der bereits vorhan
dene Konflikt verschärfen und vor allem verfesti
gen.

In  diesem Rahmen  möchten  wir  nochmals  auf 
den  Runderlass  des  MLU  des  LSA  vom 
25.8.2015 -332/4410 verweisen. Im Punkt 3.3. ist 
die Anwendung der Abstandsliste im Bebauungs
planverfahren verankert. In Ihren Abwägungsvor
schlägen vermissen wir den Bezug darauf.

Dem Hinweis wird nicht gefolgt. 
Die  geplanten Wohnnutzungen 
liegen in einem Abstand von ca. 
270 m zur Kläranlage. 
Wohnbebauung ist in der Horn
burger  Straße  zwischen  Plan
gebiet und Kläranlage bereits in 
einem Abstand von ca.  215 m 
vorhanden.
Somit  sind  bereits  im  Abstand 
von  ca.  215  m  die  Schutzan
sprüche  von  Wohnnutzungen 
durch  die  Kläranlage  Oster
wieck zu beachten.
Es  besteht  deshalb  kein  Kon
flikt  der  vorliegenden  Planung 
mit  den  Belangen  der  Kläran
lage Osterwieck.
Also kann auch nicht die Rede 
von der Verschärfung oder Ver
festigung eines Konfliktes sein.

Dem Hinweis wird nicht gefolgt.
Der  erwähnte  Pkt.  3.3  des 
Runderlasses  des  MLU  des 
LSA vom 25.8.2015 -332/4410 
(Abstandserlass)  bezieht  sich 
darauf, wie die Abstandsliste im 
Bebauungsplanverfahren anzu
wenden ist.
In der Abwägung zur Stellung
nahme des TAZV Vorharz vom 
21.12.2016  wird  auf  auf  Pkt. 
3.2.2.1  des  Abstandserlasses 
eingegangen, der regelt, ob die 
Abstandsliste angewendet wer
den kann.
Konkret  heißt  es dazu im Pkt. 
3.2.2.1:
„ Sie gilt … sowohl für die bau
planungsrechtliche Ausweisung 
von Industrie- und Gewerbege
bieten als auch von reinen und 
allgemeinen Wohngebieten so
wie  Kleinsiedlungsgebieten,  
sofern sie an vorhandene oder 
geplante Gewerbe- und Indus
triegebiete heranrücken.“
Von  einem  Heranrücken  von 
Wohngebieten  an  die  vorhan
dene emittierende Anlage kann 
nicht die Rede sein, da bereits 
in deutlich geringerem Abstand 
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Weiterhin werden weitere zulässige Entwicklun
gen der Kläranlage Osterwieck in der Abwägung 
nicht beachtet.

Wir halten deshalb unsere Stellungnahmen vom 
21.12.2016 und 12.01.2017 aufrecht.

Mit freundlichen Grüßen
Trink- und Abwasserzweckverband
Vorharz
i.A. i.A.
Wilkerling Meinhardt)

zur Kläranlage Wohnbebauung 
vorhanden ist (s.o.).
Somit ist die Abstandsliste nicht 
anwendbar  und  Pkt.  3.3  des 
Abstandserlasses  wird  fol
gerichtig nicht in der Abwägung 
berücksichtigt.

Dem Hinweis wird nicht gefolgt.
Es sei  darauf  verwiesen, dass 
die  künftige  Entwicklung  der 
Kläranlage  Osterwieck  nicht 
von  der  vorliegenden  Planung 
beeinflusst wird.
Maßgeblich für die weitere Ent
wicklung der Kläranlage Oster
wieck  ist  die  Schutzansprüche 
der  bereits  in  deutlich  ge
ringerem  Abstand  vorhandene 
Wohnbebauung  und  deren 
Schutzansprüche

Der Hinweis  wird  zur  Kenntnis 
genommen.
Die Aussagen in der Abwägung 
zu den genannten Stellungnah
men  werden  entsprechend 
ebenfalls aufrechterhalten.
Im folgenden sind Stellungnah
men und  Abwägung nochmals 
im Wortlaut aufgeführt.

Stellungnahme  des  TAZV-Vorharz  vom 
21.12.2017 im Wortlaut:

„Sehr geehrter Herr Kuhlmann,

seitdem 01.01.2016 ist der TAZV Vorharz für die  
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung der  
Stadt Osterwieck und Ortsteile zuständig.
Dementsprechend  bitten  wir  um Korrektur  des  
Punktes  6.4.3  in  der  Begründung  zum Bebau
ungsplan.

Mit o.a. Schreiben geben Sie uns die Möglichkeit  
eine  Stellungnahme  zum  Entwurf  des  Bebau

Abwägungsvorschläge  hierzu 
im Wortlaut:

„Dem Hinweis wird gefolgt. Die  
Begründung wird entsprechend 
korrigiert.
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Vorschlag Abwägung Ergebnis
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ungsplanes „Wohnpark Hornburger Straße"  ab
zugeben.

Nach Prüfung möchten wir Ihnen mitteilen, dass  
wir  dem  Vorhaben  aus  den  nachfolgend  dar
gelegten Gründen nicht zustimmen können.

Grundsätzlich ist anzumerken, dass es sich bei  
einem Flächennutzungsplan nur um einen vorbe
reitenden Bauleitplan handelt,  der die Grundzü
ge der Bodennutzung nach den vorhersehbaren  
Bedürfnissen der Gemeinde darstellt. 
Erst der Bebauungsplan selbst enthält dann die  
rechtsverbindlichen Festsetzungen und bildet die  
Grundlage des Bauvorhabens. 

Es  kann  deshalb  keine  Abwägung  hinsichtlich  
des Immissionsschutzes im Rahmen der Bauleit
planung stattgefunden haben.

Der Hinweis wird zur Kenntnis  
genommen.
Er  hat  jedoch  keine  Relevanz 
für die vorliegende Planung, da 
die Belange des TAZV Vorharz 
durch die vorliegende Planung 
nicht beeinträchtigt werden.
Dies  wird  im  folgenden  durch 
die  Abwägung  der  weiteren,  
seitens  des  TAZV  gegebenen 
Hinweise begründet.

Diese Aussagen sind richtig.

Diese Aussage ist nicht richtig.
Auch  in  der  vorbereitenden 
Bauleitplanung  findet  eine 
grundsätzliche  Abwägung  hin
sichtlich  des  Immissionsschut
zes  statt,  deren  Ergebnis 
selbstverständlich  in  die  Dar
stellungen  des  Flächennut
zungsplanes einfließt  (vgl.  § 1  
Abs.  6  Nr.  1  BauGB und § 5  
Abs. 2 Nr. 6 BauGB). 
Konkret  heißt  das,  dass  z.B.  
Wohnbauflächen  im  Flächen
nutzungsplan  nur  dort  darge
stellt werden, wo sie grundsätz
lich  immissionsschutzrechtlich 
möglich sind. 
Die planungsrechtlichen Vorga
ben des FNP sind bindend für  
die  Gemeinden.  Diese  Bin
dungswirkung  entfaltet  sich 
dann  weiter  auf  die  verbindli
che  Bauleitplanung  (z.B.  Be
bauungsplan), die aus der vor
bereitenden  Bauleitplanung 
(FNP) entwickelt wird (Entwick
lungsgebot  gem.  §  8  Abs.  2  
BauGB). 
Das  bedeutet,  dass  im  BPlan  
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Das Plangebiet befindet sich ca. 270,00 m öst
lich  der  Kläranlage  des  TAZV-Vorharz.  Im 
Schreiben  vom  21.10.2016  zum  geplanten  B-
Plan „Vor dem Schulzentor" haben wir Ihnen mit
geteilt,  dass  sich  die  Kläranlage  nordwestlich  
von diesem B-Plangebiet  in der Hauptwindrich
tung befindet.
Der  vorgesehene Wohnpark  in  der  Hamburger  
Straße würde sich nordöstlich der Kläranlage be
finden.  Die  Hauptwindrichtung  ist  im Landkreis  
Harz  vorrangig  West  /  Nordwest.  Eine  wieder
kehrende Beeinträchtigung durch Geruchs - und  
Lärmimmissionen ist  deshalb nicht auszuschlie
ßen.
Bei der eingereichten Planung sollen Schutzan
sprüche von Wohnnutzungen beachtet  werden.  
Sie  greifen dabei  auf  die  Vorschrift  zur  Einhal
tung von Orientierungs- bzw. Immissionswerten  
für Wohngebiete zurück. Wir möchten darauf hin
weisen,  dass für Mischgebiete ein höherer Ge
räuschpegel als die auf Seite 20 ausgewiesenen  
Werte gilt.
Wir  möchten  weiterhin  um  Beachtung  des  
Runderlasses  des  MLU  vom  28.05.2015  -  
33.2/4410  „Abstände  zwischen  Industrie-  oder  
Gewerbegebieten  und  Wohngebieten  im  Rah
men der Bauleitplanung unter Berücksichtigung  
des Immissionsschutzes (Abstandserlass) bitten.
Der dort angegebene Abstand von 300,00 m zu  
Abwasserbehandlungsanlagen  wird  im  vorlie
genden Fall unterschritten.

nur  dort  Wohngebiete  festge
setzt werden können, wo auch 
der  Flächennutzungsplan 
schon  entsprechende  Darstel
lungen macht.
Die  bei  der  Darstellung  von 
Wohnbauflächen  im  FNP 
durchgeführte  Abwägung  zum 
Immissionsschutz  hat  somit  
sehr  wohl  stattgefunden  und 
bildet  im  Sinne  des  Entwick
lungsgebotes  eine  Grundlage 
des Bebauungsplans. 

Die  Hinweise  werden  zur  
Kenntnis genommen, haben je
doch  keine  Auswirkungen  auf  
die Planung.
Die städtische Kläranlage liegt  
ca. 270 m westlich des Plange
bietes.  Damit  ist  die  im  Ab
standserlass  festgeschriebene 
Empfehlung  eines  Mindestab
standes von 300 m zwar unter
schritten,  jedoch  sind  unab
hängig davon auch die Schutz
ansprüche  der  in  der  Umge
bung bereits  vorhandenen Be
standsnutzungen zu beachten.
So gilt  die  Abstandsliste  gem. 
Pkt.  3.2.2.1  Abstandserlass 
u.a. für die Ausweisung von all
gemeinen  Wohngebieten,  so
fern  sie  an  vorhandene  oder  
geplante  emittierende  Anlagen 
heranrücken. 
Ein Heranrücken von Wohnbe
bauung an die Kläranlage ist im 
vorliegenden  Fall  jedoch  nicht  
gegeben. 
Es befinden sich bereits bereits  
schutzbedürftige  Wohnnutzun
gen,  für  die  ebenfalls  der  im
missionsschutzrechtliche 
Schutzanspruch  eines  allge
meinen  Wohngebietes  zu 
gewährleisten  ist,  in  deutlich  
geringerem  Abstand  als  das 
Plangebiet. 
So liegen nachstehende Wohn
gebäude  teilweise  sogar  we
sentlich  näher  an  der  Kläran
lage:
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Nr. TÖB, Datum Eingang, 
Stellungnahme

Vorschlag Abwägung Ergebnis
Abstimmung

Wie wir Ihnen bereits in der Stellungnahme für  
den B-Plan „Vor dem Schulzentor" geschrieben  
haben,  steht  uns  als  emittierender  Betrieb  ein  
Abwehranspruch zu, da die Gefahr von Auflagen  
zum Schutz der Wohnbebauung droht.
Im Übrigen möchten wir auf unsere Darlegungen  
zum B-Plan  „Vor  dem Schulzentor"  verweisen,  
die hier ebenfalls voll umfänglich zutreffen.

Für weitere Gespräche stehen wir Ihnen Anfang  
2017 gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Trink- und Abwasserzweckverband
Vorharz

i. A. i. A.
Wilkerling Meinhardt“

• Hornburger Straße 38a 
ca. 268 m,

• Hornburger  Straße  26 
ca. 265 m,

• Hornburger  Straße  21 
ca. 215 m,

• Neuehofweg 12
ca. 163 m,

• Vor  dem  Schulzentor 
9a ca. 147 m.

Es  sind  durch  die  Kläranlage 
des TAZV Vorharz also bereits  
jetzt  gesteigerte  Rücksichtnah
mepflichten gegenüber der be
stehenden Nachbarschaft in ei
nem Abstand  von  147  m  vor
handen. 
Die  o.g.  Planung  lässt  eine  
Wohnnutzung  erst  in  270  m 
Entfernung  zu  und  befindet  
sich somit innerhalb des Berei
ches, für den die Rücksichtnah
mepflicht  schon  besteht.  Die 
vorliegende Planung führt des
halb  auch  nicht  zu  einer  Ver
schlechterung  der  Standortsi
tuation für die bestehenden im
missionsrelevanten Nutzungen.
Aus  den  genannten  Gründen 
ist  die  Verweigerung  der  Zu
stimmung  des  TAZV  Vorharz 
unbeachtlich.

Die  Hinweise  werden  zur  
Kenntnis genommen, haben je
doch  keine  Relevanz  für  die  
vorliegende  Planung.  Die 
Sachlage beim BPlan „Vor dem 
Schulzentor“  ist  grundsätzlich 
anders.“
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Nr. TÖB, Datum Eingang, 
Stellungnahme

Vorschlag Abwägung Ergebnis
Abstimmung

Stellungnahme  des  TAZV-Vorharz  vom 
12.01.2017 im Wortlaut:

„Sehr geehrter Herr Kuhlmann,

ergänzend  zu  unserer  o.  a.  Stellungnahme  
möchten wir Ihnen mitteilen, dass wir dem Vor
haben unsere Zustimmung geben können, wenn  
der  Abstand  zur  Kläranlage  entsprechend  Ab
standserlass des Landes Sachsen Anhalt einge
halten wird. Gemäß dieser Richtlinie ist eine Min
destentfernung von der  geplanten Wohnbebau
ung  zur  vorhandenen  Kläranlage  von  mind.  
300,00 m vorzusehen.

In diesem Rahmen möchten wir aber darauf hin
weisen, dass durch den Betrieb der Kläranlage  
mit Beeinträchtigungen zu rechnen ist.

• Klärschlammabfuhr  /Schwerlasttrans
porte - Verkehrslärm
Ca.  alle  8  Wochen  erfolgt  die  Klär
schlammabfuhr im Zeitraum von 7:00 -  
22:00 Uhr. Zur Ausführung der Arbeiten  
wird ein mobiler Maschinenkomplex an
transportiert.  Ebenso  erfolgen  Wartun
gen  durch  Fremdfirmen,  Anlieferungen  
von Chemikalien etc.

• Lärmbelästigung
Durch  die  ständig  laufenden  Antriebe  
(auch  in  den  Nachtstunden)  kann  eine  
Lärmbelästigung  nicht  ausgeschlossen  
werden.

• Geruchsbelästigung
Von  der  Kläranlage  gehen  Geruchsim
missionen aus,  auch  bei  normalen  Be
triebsverhältnissen.  Dazu  kommt  ggf.  
eine Belastung durch Aerosole,  sowohl  
durch die Belebung als auch durch die  
zeitweise  Schlammentwässerung.  Die  
Größenordnung der Geruchsbelästigung  
wird stark wetterabhängig sein.

Wir bitten deshalb bei der weiteren Planung des  
Vorhabens diese Aspekte zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüßen
Trink- und Abwasserzweckverband Vorharz
(Wilkerling) ( (Meinhardt)“

Abwägungsvorschläge  hierzu 
im Wortlaut:

„Der Hinweis wird zur Kenntnis  
genommen.
Wie  zu  den  Hinweisen  in  der 
Stellungnahme  vom 
21.12.2016 schon erläutert, hat  
der Mindestabstand von 300m 
aus dem Abstandserlass keine 
Relevanz für die Planung.
Schon einem Abstand von ca.  
147 m ist Wohnbebauung vor
handen,  deren  Schutzansprü
che seitens der Kläranlage des  
TAZV Vorharz zu  berücksichti
gen sind.
Die  vorliegende  Planung  er
möglicht  eine  Wohnnutzung 
erst in einem Abstand von ca.  
270 m.“
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Keine Einwände, Hinweise oder Anregungen hatten folgende Behörden und Träger öffentlicher Be
lange:

• Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt, Außenstelle Halle, Re
ferat 44, Ernst Kamieth Str. 2a, 06112 Halle (Saale),
Eingang: 08.02.2017,

• Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Referat Infra I 3,  
Fontainengraben 200, 53123 Bonn,
Eingang: 31.01.2017,

• Eisenbahn Bundesamt, Postfach 20 04 60, 06005 Halle (Saale),
Eingang: 06.02.2017,

• Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt, Postfach 156, 06035 Halle / Saale,
Eingang: 02.02.2017,

• Landesamt  für  Vermessung  und  Geoinformation  Sachsen-Anhalt,  Otto-von-Guericke-Straße  15, 
39104 Magdeburg,
Eingang: 03.02.2017,

• Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Referat Bau- und Kunstdenkmal
pflege, Richard-Wagner-Straße 9, 06114 Halle (Saale)
Eingang: 09.02.2017,

• Geschäftsstelle der Regionalen Planungsgemeinschaft Harz, c/o Landkreis Harz, Postfach 15 42, 
38805 Halberstadt,
Eingang: 13.02.2017,

• Unterhaltungsverband Ilse – Holtemme, Am Thie 6, 38871 Ilsenburg OT Drübeck,
Eingang: 02.02.2017,

• Halberstadtwerke GmbH, Postfach 1511, 33305 Halberstadt,
Eingang: 01.02.2017,

• Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Große Ringstraße 52, 38820 Halberstadt,
Eingang: 11.02.2017,

• GDMcom mbH, Maximilianallee, 4 04129 Leipzig,
Eingang: 03.02.2017,

• DB Immobilien Eigentumsmanagement, Deutsche Bahn AG, Brandenburger Str. 3a, 04103 Leipzig,
Eingang: 16.02.2017.

Keine Einwände, Hinweise oder Anregungen hatten folgende Städte und Gemeinden:
• Stadt Halberstadt, Postfach 1537, 38805 Halberstadt,

Eingang: 01.02.2017,
• Gemeinde Huy, Ortsteil Dingelstedt am Huy, Bahnhofstr. 243, 38838 Huy,

Eingang: 08.02.2017

Von weiteren beteiligten Behörden, Trägern öffentlicher Belange sowie Städten und Gemeinden wur
de keine Stellungnahme abgegeben.

Aufgestellt:
Hessen, den 20.02.2017

AG gebautes Erbe
An der Petrikirche 4
38100 Braunschweig

Büro Hessen:
Dipl. Ing. Frank Ziehe mit
Dipl. Ing. Hans-Joachim Meißner, Architekt BDA
Teichstraße 1
38835 Stadt Osterwieck OT Hessen
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